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[p. 1221] Am 25. August 1989 ersuchte der Stadtrat von Zürich um Genehmigung 
seines Beschlusses Nr. 1408 vom 4. Juni 1986 betreffend Festsetzung des amtlichen 
Quartierplans Nr. 457 Kürberghang. 

Der Festsetzungsbeschluss wurde im kantonalen Amtsblatt vom 20. Juni 1986 
veröffentlicht und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gegen 
diesen Beschluss sind vier Rekurse erhoben worden, wovon zwei nach gegenseitiger 
Einigung der Beteiligten zurückgezogen wurden. Die verbleibenden zwei Rekurse 
wurden mit Entscheid // [p. 1222] der Baurekurskommission 1 vom 25. November 1988 
abgewiesen. Gemäss der Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei des 
Verwaltungsgerichts vom 3. Februar 1989 ist gegen diesen Entscheid kein Rechtsmittel 
eingelegt worden. 

In seinem Genehmigungsgesuch weist der Stadtrat von Zürich darauf hin, dass die 
Vorlage für die neue Bau- und Zonenordnung in beiden dem Gemeinderat vorliegenden 
Varianten für einen Teil des Quartierplangebiets Freihaltezone vorsieht. Der Stadtrat 
von Zürich ersucht den Regierungsrat, das Genehmigungsverfahren so lange zu 
sistieren, bis über die Zonenzuteilung entschieden sei, da das Erschliessungskonzept 
in Frage gestellt sei und damit zum Teil auch die Neuzuteilung der Baugrundstücke. 

Die vorgesehene Freihaltezone umfasst den durch die Strassen B und H, den Fussweg 
G und die Appenzellerstrasse begrenzten nordöstlichen Teil des Quartierplans 
Kürberghang bis zur Emil Klöti-Strasse. 

Das ganze Quartierplangebiet wird im Nordosten durch die Emil Klöti-Strasse, im 
Südosten durch die Kürbergstrasse, die Strasse Im Maas und den Fussweg Kat.-
Nr. 4412 sowie im Nordwesten durch die Gsteigstrasse begrenzt. Das ganze Gebiet 
liegt im Einzugsbereich des Generellen Kanalisationsprojekts sowie innerhalb der 
Bauzonen nach geltendem Zonenplan. 

Das Quartierplanverfahren wurde bereits im Jahre 1972 eingeleitet. Ungefähr die Hälfte 
des gesamten Gebiets wird auch gemäss neuem Zonenplanentwurf überbaubar 
bleiben. Es ist zurzeit nicht absehbar, bis wann die neue Zonenordnung mit dem Erlass 
einer Freihaltezone rechtskräftig werden wird. Der Stadtrat von Zürich wird in dem von 
der neuen Zonenordnung betroffenen Teilgebiet Bauvorhaben gemäss § 234 PBG zu 
beurteilen bzw. zu verweigern haben. Es geht aber nicht an, das zur Genehmigung 
vorliegende Quartierplanverfahren Nr. 457 Kürberghang zu sistieren und damit den von 
der allfälligen Umzonung in die Freihaltezone nicht betroffenen Grundeigentümern jede 
bauliche Möglichkeit auf unbestimmte Zeit zu nehmen. Für eine solche Massnahme 
fehlt dem Regierungsrat eine gesetzliche Grundlage. Gemäss § 159 PBG hat die 
Genehmigung eines Quartierplans in der Regel innert zwei Monaten zu erfolgen. Es 
muss deshalb dem Stadtrat von Zürich bzw. den betroffenen Grundeigentümern 
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anheimgestellt werden, in welchen Teilen, nach erfolgter Genehmigung, der 
Quartierplan baulich vollzogen werden soll. Der mit der Genehmigung des 
Quartierplans verbundene Eigentumsübergang nach § 160 PBG präjudiziert hingegen 
eine spätere Umzonung nicht. 

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplangebiets dienen teilweise die 
dasselbe umgrenzenden Strassen und die bestehende Bläsistrasse sowie die von der 
Gsteigstrasse abzweigende Strasse B mit den daran angeschlossenen Stichstrassen 
A, C und H. Ausgehend von der Gsteigstrasse, wurde ferner noch der Zugangsweg D 
ausgeschieden. Dieses Strassennetz wird ergänzt durch die Fusswege E, F, G sowie 
den Müesliweg. 

Die an den Quartierstrassen mit 15 bis 20 m und an den Fusswegen mit 9 bis 14 m 
festgelegten Verkehrsbaulinienabstände entsprechen der Bedeutung dieser Strassen 
und Wege. Die im Verkehrsbaulinienplan entlang der Emil Klöti-Strasse, der 
Gsteigstrasse und der Strasse Im Maas eingetragenen bestehenden Baulinien werden 
im Bereich der Einmündungen der Quartierplanstrassen und -wege geöffnet und sind 
im übrigen richtig übernommen. 

Der Quartierplan umfasst ferner die Kostenverleger für die Verfahrenskosten und die 
Strassenbaukosten sowie die Ordnung des Geldausgleichs. 

Der Genehmigung der Vorlage steht im übrigen - soweit ersichtlich nichts entgegen. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 

beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der mit Beschluss Nr. 1408 des Stadtrates von Zürich vom 4. Juni 1986 festgesetzte 
amtliche Quartierplan Nr. 457 Kürberghang wird gestützt auf § 159 PBG gemäss den 
eingereichten Akten genehmigt. 

II. Mitteilung an den Stadtrat Zürich (für sich und zuhanden der beteiligten 
Grundeigentümer, unter Rücksendung eines Quartierplandossiers mit 
Genehmigungsvermerk) sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 
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